
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Niederösterreich 2004/03/24
Senat-BN-03-0002

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.2004

Rechtssatz

Die Verp,ichtung zur Einholung einer Beschäftigungsbewilligung nach § 3 Abs 1 AuslBG tri2t auch jene Personen, die

Leistungen einer als arbeitnehmerähnlich zu qualifizierenden Arbeitskraft entgegennehmen.

 

Der Berufungswerber war als Bauherr zur Einholung von Beschäftigungsbewilligungen verp,ichtet, zumal er die

Arbeiten in Auftrag gegeben und die Leistungen der Ausländer entgegen genommen hat, welche ihm in

wirtschaftlicher Abhängigkeit erbracht wurden bzw deren Nutzen er lukriert hat.

 

An der Entgeltlichkeit der Arbeitsleistungen ändert auch der Umstand nichts, dass die Entlohnung im Wege eines

Mittelsmannes erfolgte.

Zuletzt aktualisiert am

07.07.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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